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1er 3d)toct3. Jïliliturjtitfdjnft XXVII. Mrflûïtg.

Safel, 6. ^osemfccr. VII. 3aïjrftatt8. 1861. Wf. 44.
©iefdjweijerifdje 9Jiititärjeitung crfdjeint in wódjenttidfen ©oppetnummern. ©er $rets bi« ©nbe 1861 ift franco burd) bie

nanjeSdjwcfj $r. 7. —. Sic SSeftetfungen werben birect an bie 93erlag«banbtung ,,tite ^cbnmßbaufer'fclje HUrlagsbucbtianMutiQ
in pafel" abrcfftrt, ber 23etrag wirb bei ben auswärtigen Abonnenten burd) Stadjnaljme erbeben.

aScrantwortlidje Nebaftion: Dberjî SBielanb.

abonnements auf bie Scbmeigerifdbe SWilitärs
geitung werben gu jeber 3eit angenommen ; man
mufj fteb beßbalb nn baö nacbftgelegene tyoftamt,
ober anbie €>ä»ö»«l%^ftttfcv'f<be 33erlagöbutbb«nbs
lang in SSafcl wenben; bie biöber erfebienenen
Stummem roerben, fo weit bet Söorratb auös

teiäjt, nachgeliefert.

Hie fet)mi$exifà)t fanbmeJjr.

©efrdnre SPreiSfraae.

©döst öon 3. aj-oflet, Oberftlieut. im ©eneralftab.

(ftortfe^ung unb <§a)luß.)

d. Stber ber SJlangel an Offtgieren! Saö ift nun

aUerbingö bie gemichtigfte Sintoenbung, fofern fte nur
einigermaßen begrünbet ift; benn eö ift flar, baß ein

Heer ohne bie erforberltde ßabl guter gübrer eben

fein brauchbareö $eex ift. Saö öom ©angen, gilt
natürltd) auch *on einem Sbeit, öon ber Sanbmebr.

Slüein menu, maö mir gerne gttgeben moüen, gur

©tunbe in biefer Segiehung noch SJlangel tjerrfeben,

fo ftnb boch unfere Serhältniffe ber Slrt, baß ftd)

mit gutem Sitten biefe SJlangel mobt befeitigett taf*

fett, ©ö unterliegt feinem Streifet, baß infolge ber

Serbefferung ber Solföfcbutett unb ber Silbungöan*

ffatten im SlUgemeinen, mie fte feit 30 Jahren mit

©rfolg angeftrebt merben, unfer Sanb mie mobt me*

nige fonft, eine große ßabl/ toenn auch nicht toiffen*

fcbaftlfch, bod) fo meit gebilbeter Seute heftet, baß

ihnen bie für Offtgieröfteüen erforberlicben gäbjgfei*

ten nicht abaehen. Siefe Gräfte fott mau gehörig

benutzen unb ben Slrt. 18 ber Sunbeööerfaffung gur

Sabrbeit merben toffen, momit bann auch noch ber

meitere 3med erreicht mirb, bafi nicht für atte 3u=

fünft in ben eibgenöfftfeben Stätben biejenigen bie

SJlebrbeit bitben uttb in mititärtfeben Singen ben

Son angeben, melcbe nie eine Saffe getragen.

Sagù gebort bonn eine tüchtige Jnftrttftion auch

für bie Offigiere ber Jnfanterie, tote fte nicht Jeber

Danton gu bieten im ©tänbe ift. Ser Sunbeöratb
bat biefem Uebelftanb abgubelfen unb einen guten

©chtitt öormärtö gn thun gefueht, baburch, baß er
ber Suubeööerfammlung einen ©efet?eööorfcblag für
Uebemabme beö Unterrichte ber Jnfanterieofftgierö*
Slfpiranten bureb ben Sunb öorgetegt fat. (Bin

©ebritt gum Seffem iff bureb baö @efe|, mie eö ani
ben Seratbttngen ber Sunbeööerfammtttng heröorge*

gangen, Jebenfaüö angebahnt, menn auch teiber ei*

nige ber fotgemiditigffen Sefttmmungen beö buubeö*

räthtichen Sorfchlogeö onögemergt morben ftnb, unb
eö ift gu hoffen, baf} man bahei nicht lange fteben

bleiben, fonbern baß in nicht ferner Snfnnft eine

fonfequente Sachführung bei einmal angenommenen

©mnbfafceö beö Unterrichte burch ben Sunb ftatt*
ftnben merbe. ©rhalten mir fo eine tjbreidjenbe

3obl tüchtiger Offigiere in aüen Saffengattungen
beö Sunbeöfontingentö, fo mirb eö fpäter nicht fcfjtoer

merben, bie Je^t uod) öorbaubenen Süden in ber

Sanbmebr attögufüÜeu ; unb baf} Jefct noch bebeutenbe

Süden oorbanben ftnb, fann nicbt geläugnet merben.

Jn Slnmenbung beö Slrt. 11 ber febmeigerifeben

SJiilitärorganifation haben bie meiften Cantone für
bie Offigiere aüer klaffen eine längere Sienftbauer
olö für bie übrige SJiannfcbaft feftgefefet. ©ö ift
biefeö nid)t nur gmedmäßig, fonbern abfolut notb=

menbig, um im Sunbeöauögug gute unb erfahrene

©taböofftgiere unb Hanptleute unb in ber Stefeme

bie erforbertiche 3abt öon Offtgieren überhaupt gu

erhalten. Sa nun in biefen beiben klaffen ber Sienft
ber Offigiere burcbfcbnlttlid) ungefähr ober nabegu

fo lange bauert, otö ber Sienft ber übrigen SJiann*

febaft in atten Sitteröftoffen, fo ift ffar, ba^ ftch burch

ben Uebertritt auö ber Slefeme nicbt bie erforbertiche

3al)l öon Offtgieren für bk Sanbmebr ergeben fann,

menn auch bie meiften Cantone bie Sienftbauer ber

Offigiere in biefer staffe bii nach gttrüdgelegtem 50.

Sllteröjabr (einige mehr, einige meniger) auögebebnt

haben. Sa nun Jeber nicht gang untaugliche Offf*
gier bii gu feinem Sluötritt auö bem Sunbeöfontin*

gent in ber Siegel gum Hauptmann öorrüdt, inbem
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à. Aber der Mangel an Offizieren! Das ist nun

allerdings die gewichtigste Anwendung, sofern sie nur
einigermaßen begründet ist; denn es ist klar, daß ein

Heer ohne die erforderliche Zahl guter Führer eben

kein brauchbares Heer ist. Was vom Ganzen, gilt
natürlich auch von einem Theil, von der Landwehr.

Allein wenn, was wir gerne zugeben wollen, zur

Stunde in dieser Bezichnng noch Mängel herrschen,

so sind doch nnsere Verbältnisse der Art, daß sich

mit gutem Willen dicse Mängel wohl beseitigen lassen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß infolge der

Verbesserung der Volksschulen und der Bildungsanstalten

im Allgemeinen, wie sie seit 30 Jahren mit

Erfolg angestrebt werden, unser Land wie wohl

wenige sonst, eine große Zahl, wenn auch nicht

wissenschaftlich, doch so weit gebildeter Leute besitzt, daß

ihnen die für Offiziersstellen erforderlichen Fähigkeiten

nicht abgehen. Diese Kräfte sott man gehörig

benutzen und den Art. 18 dcr Bundesverfassung zur

Wahrheit werden lassen, womit dann auch noch der

weitere Zweck errcicht wird, daß nicht für alle

Zukunft in den eidgenössischen Räthen diejenigen die

Mehrheit bilden und in militärischen Dingen den

Ton angeben, welche nie eine Waffe getragen.

Dazu gehört dann eine tüchtige Instruktion auch

für die Offiziere der Infanterie, wie sie nicht jeder

Kanton zu bieten im Stande ist. Der Bundesrath
hat diesem Uebelstand abzuhelfen und einen guten

Schritt vorwärts zu thun gesucht, dadurch, daß er
der Bundesversammlung einen Gesetzesvorschlag für
Uebernahme des Unterrichts der Jnfanterieoffiziers-
Aspiranten durch den Bund vorgelegt hat. Ein
Schritt zum Bessern ist durch das Gesetz, wie es aus
den Berathungen der Bundesversammlung hervorgegangen,

jedenfalls angebahnt, wenn auch leider
einige der folgewichtigsten Bestimmnngen des

bundesräthlichen Vorschlages ausgemerzt worden find, und

es ist zu hoffen, daß man dabei nicht lange stehen

bleiben, sondern daß in nicht ferner Zukunft eine

konsequente Durchführung des einmal angenommenen
Grundsatzes des Unterrichts durch den Bund
stattfinden werde. Erhalten wir so eine hinreichende

Zahl tüchtiger Offiziere in allen Waffengattungen
des Bundeskontingents, so wird es später nicht schwer

werden, die jetzt noch vorhandenen Lücken in der

Landwehr auszufüllen; und daß jetzt noch bedeutende

Lücken vorhanden sind, kann nicht geläugnet werden.

In Anwendung des Art. 11 der schweizerischen

Militärorganisation haben die meisten Kantone für
die Ofsiziere aller Klassen eine längere Dienstdauer

als für die übrige Mannschaft festgesetzt. Es ist

dieses nicht nur zweckmäßig, sondern absolut

nothwendig, um im Bundesauszug gute und erfahrene

Stabsoffiziere und Hauptleute und in der Reserve

die erforderliche Zahl von Offizieren überhaupt zu

erhalten. Da nnn in diesen beiden Klassen der Dienst

der Offiziere durchschnittlich ungefähr oder nahezu

fo lange dauert, als der Dienst der übrigen Mannschaft

in allen Altersklassen, so ist klar, daß sich durch

den Uebertritt aus der Reserve nicht die erforderliche

Zahl von Offizieren für die Landwehr ergeben kann,

wenn anch die meisten Kantone die Dienstdauer der

Offiziere in dieser Klasse bis nach zurückgelegtem 50.

Altersjahr (einige mehr, einige weniger) ausgedehnt

haben. Da nun jeder nicht ganz untaugliche Offizier

bis zu seinem Austritt aus dem Bundeskontingent

in der Regel zum Hauptmann vorrückt, indem
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nach aüen Äantonatmitttärgefefcen bei ben Seförbe*

rangen boö Sienftalter öorgugömeife maßgebenb ift,
fo mirb bie Sanbmebr gute, erfahrene ©taböofftgiere

unb Hauptleute erbalten, nnb bai ift febon ein gro*

ßer ©eminn. Sie ©teüen ber ©ubaltemofftgiere

laffen ftch fchon leichter befefcen, fei eö baß man über*

gäblige Offigiere beö Sunbeöfontingent bitbet unb,

mie 3ürich, Je bie altem öor erreichtem gefefclicben

Sitter öorab in bie Sanbmebr bbübetfebiebt, fei eö,

baß man tüchtige Unteroffigiere ber Sanbmebr gu

Offtgieren beranbilbet unb ernennt, inbem matt ihnen

alö ©ntfehäbigung für bie fpäte Sreöetirttng einige

öfonomifche Sortbeile gemährt, mie auch biefeö ber

Canton Süricb b feiner SJiilitärorganifation öorge*

fchen hat.
Sluf biefe Seife fönute gur cnblicben Organifation

ber Sanbmebr für bic erforberlid)c 3abt tüditiger

Offigiere gefergt merben. Sie Sunbeöbchörben t)a*

ben bann fürSilbung ber hohem Offigiere uttb

ihrer ©ct)ütfen ein Uebrigeö gu tbun. Sie Sieorgo*

nifation beö eibgenöfftfeben ©tabeö uub eine forgfäl*
tige Sluöbilbung beöfelben ift ein fo aüfeitig gefübt*

teö uttb anerfannteö Sebürfniß, baß mir barüber

fein Sort meiter öerlieren moÜen. Senn aud) biö

bahin bic ©ad)c in ben Sebörbcn nicht ben nötbigen

Slnflang gefunben, fo muß ftd) boch früher ober fpä*
ter einmal bie Sahrbeit Sahn brechen, baß für bai

Sebrmefen Slüeö ober Siicbtö getban merben muffe.

2. Slüen ©bmenbungen, melcbe man gegen eine

möglichft große Slrmee, begietjungömeife gatjireiebe

Sanbmebr machen gu fönnen glaubt, ftebt übrigenö
bie unbeffreitbare Sbatfacbe entgegen, baf} bei ben

Je^igen Serbältniffen ber curoöäifdien ©taaten unb

hei bem Jetzigen ©tanbpunft ber ©trategie unb Saf*
tif nur mit großen Slrmeen ©rfolge errungen mer*

ben fönnen, inbem eben nur mit großen Slrmeen ber

ßrteg begonnen unb geführt toirb, ba^ mir fottadj

ebenfaüö nur mit einer möglichff großen unb ftarfen
Slrmee einem Slngriff mit ©rfolg merben miberffeben

fönnen.
3. Sie meiften Serjenigen, meldie einer ©deichte*

rung ber SJlitigen, begiebungömeife ber Sefchränfung
ber Sienftgeit, fei eö biö inö 40. Sllteröjabr ober

barunter, öom militärifdjen ©eftd)töpttnfte baö Sort
reben, mie u. a. ber oben genannte Serein eibge*

nöfftfeber ©taböofftgiere, — motten übrigenö bie ät=

tere SJiannfcbaft im gaü ber Sloth bann bod) mieber

unter bie gähne rufen; fte fott im grieben feine So*

ften trogen, feinen Sieberbolungöunterricht erhalten,
aber im Jtrieg entfcbeiben helfen. SJiit einer fotehen

Slnftcbt fonnten mir unö om oÜermcnigften befreun*

ben; benn einerfeitö glauben mir, mie febòtt oben ge*

fagt, nicht, baf} eine Saffenübung öon einem Sag
im Jahr auch für ben mit einem SJlinimum öon
Sßatrtotiötnuö begabten ©ebtoeiger eine Saft fei. Stn*

berfeitö haben unö bie öorjäbrigen Jnfpeftionen be*

toiefen, welch tongtoierigeö ©efchäft bie Organifation
ber Sanbtoebr ift, mit toeld)en ungemeinen ©ebtoie*

rigfeiten bie Sunbeöbetjörben bahei gu fämpfen ha*
ben, naebbem öiele Cantone 9 JoDre nnthätig haben

öorbeigeben laffen. Unb eine folebe Slrbeit fott man
auf ben Ärieg öerfparen, auf eine 3eit, mo Solf

unb Sebörben ohnebin mehr atö genug gu tbun ha*

ben! SJlan fott beni Sanbmebrmann baburd), baß

man ihm in griebenögeiten Jeben Sienft erläßt, gu

bem ©tauben öerantaffen, baß er nun für aüe 3u*
fünft Jeber Pflicht gur Sertbeibigung beö Satettan*
beö lebig fei, bamit er Ja feine Stuörüffungögegen*
ftänbe öeräußere ober öemachläfftge! Saö im grie*
ben nicht gepflegt mirb, feinen organifchen Serbonb
unb feinen Unterriebt erhält, mirb ffcb im Kriege
fcbtocrlid) gur Sanbmebr, fonbern meit eher nur gum
Sanbftttrm geftalten. Uub bann maö fagt bie ©tra*
tegic bagu? ©rteudftete SJiänner, toeldje in ber miti*
tärifdjen Seit in großem Slnfehen fteben, haben eö

großem SJiititärftaaten gum Sormurf gemacht, menn

fte unter Umftänben, gur 3eit nämlich, mo eö ftch

um entfebeibenbe Slftionen banbelte, ftrategifebe Sie*

fernen gu formiren für gut fanben, meil biefeö bem

©mnbfafce miberfpridjt, gur 3eit unb am Ort ber

©ntfebeibung mo möglich mit übermiegenben Gräften
aufgutreten; unb boch läßt ftch in einem größern

©taate, auf einem großem Operatiouögebictc ber

gehler: nicht bie gange öerfügbare ©treitntadjt auf
einmal ftrategtfdj bethätiget gu haben, — eher mie*

ber tbeilmeife gut macben alö auf fiebern Siaume,
inbem bei langem Stüdgugölbien man ftd) mieber

fammetn unb bie Steferöe mit ber Hauptmacht öer*

einigen fann. Sie ©djmeig aber, metdie bei einer

mangelhaften Sertbeibigung in ein paar Sagen er=

obert fein mürbe, bie foü eine ftrategifebe Sleferöe

haben?! Ober maö anberö alö ftrategifebe Sleferöe

märe eine Sanbmebr, melcbe erft im Kriege organi*

ftrt toerben müßte nnb biö gu einem Hauptcntfd)cib
entmeber gar nicht ober boch nur fehr mangelhaft
organiftrt merben fönute?

4) Slüeö, maö gegen bk gefeijtidj öorgefebriebene

Sienftbauer unb ihre ^onfequcngen gefagt morben ift
unb gefagt merben mag, fann unö nicbt beftimmen,
öon ber Slnftcbt abgugeben, boß biefe Sorfdmft eine

febr gmedmäßige unb notbmenbige fei. Sir halten

bemnad) an berjenigen 3abl Sanbmebr feft, melcbe

bie beftehenben Sunbeögefefce unb eine fräftig burch*

geführte Organifation in menigen Jahren ergeben

muffen, fofern nicbt baö Sunbeöfontingent auf $o*
ffen berfelben uod) meiter öermehrt mirb, — ben

oben auögemittelten 80,000 SJiann.

IX.

gortfe^mtg.

1. „J'ai trouvé un grand défaut dans le projet
nouveau du Règlement militaire pour la
Confédération; c'est d'avoir laissé la Landwehr
entièrement à la disposition des Cantons, de
l'avoir dessignée ainsi comme une institution
purement accessoire"; fo fcbrteb Oberft Slug. Son*
temö öon ©enf im Jahr 1835. SJian foüte maljr*
lieh glauben, er habe biefe Sorte propbetifch auf bie

Je^igc eibgenöfftftbe SJiilitärorganifation begiefjen mot*

ten, melcbe mobl bem Sunbe baö Siecht öinbigirt, in
3eiten ber ©efabr auch über bie Sanbmebr gtt öe-r*

fügen unb baö SJlinimum ber Jährlichen Uebung feft*
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nach allen Kantonalmilitärgesetzcn bei den Beförderungen

das Dienstalter vorzugsweise maßgebend ist,

so wird die Landwchr gute, erfahrene Stabsoffiziere

und Hauptleute erhalten, und das ist schon ein großer

Gewinn. Die Stellen der Subalternoffiztere

lasscn sich schon leichter besetzen, sei es daß man übcr-

zäblige Offiziere des Bundeskontingcnt bildct und,

wie Zürich, je die altern vor erreichtem gesetzlichen

Alter vorab in die Landwehr hinübcrschiebt, sei es,

daß man tüchtige Unteroffiziere der Landwehr zu

Offizieren heranbildet und ernennt, indem man ihncn

als Entschädigung für die späte Brevetirung cinige

ökonomische Vortheile gewährt, wie auch dieses dcr

Kanton Zürich in seiner Militärorganisation vorgesehen

hat.
Auf diese Weise könutc zur endlichen Organisation

dcr Landwehr für dic erforderliche Zahl tüchtiger

Offiziere gesorgt wcrdcn. Dic Bundesbchördcn
haben dann für Bildung dcr höhcrn Offiziere und

ihrer Gehülfen cin Ucbriges zu thun. Die Reorganisation

des eidgenössischen Stabes und eine sorgfältige

Ausbildung desselben ist cin so allseitig gefühltes

und anerkanntes Bedürfniß, daß wir darüber

kein Wort weiter verlieren wollcn. Wenn auch bis

dahin dic Sache in den Behörden nicht den nöthigen

Anklang gefunden, so muß sich doch früher oder später

cinmal die Wahrheit Bahn brechen, daß für das

Wehrwcfen Alles odcr Nichts gethan werden müsse.

2. Allen Einwendungen, welche man gegen eine

möglichst große Armee, beziehungsweise zahlreiche

Landwehr machen zu können glaubt, steht übrigens
die unbestreitbare Thatsache entgegen, daß bei dcn

jetzigen Verhältnissen der europäischen Staaten und

bei dem jetzigen Standpunkt der Strategie und Taktik

nur mit großen Armeen Erfolge errungen werden

können, indem eben nur mit großen Armeen der

Krieg begonnen und geführt wird, daß wir sonach

ebenfalls nur mit cincr möglichst großen und starken

Armee einem Angriff mit Erfolg werden widerstehen

können.

3. Die meisten Derjenigen, welche einer Erleichterung

der Milizen, beziehungsweise der Beschränkung
der Dienstzeit, sei es bis ins 40. Altersjahr oder

darunter, vom militärischen Gesichtspnnkte das Wort
reden, wie u. a. der oben genannte Verein
eidgenössischer Stabsoffiziere, — wollen übrigens die

ältere Mannschaft im Fall der Noth dann doch wieder

unter die Fahne rufen; sie soll im Frieden keine

Lasten tragen, kcincn Wiederholungsunterricht erhalten,
aber im Krieg entscheiden helfen. Mit ciner solchen

Ansicht könnten wir uns am allerwenigsten befreunden;

denn einerseits glauben wir, wie schön oben

gesagt, nicht, daß eine Waffenübung von einem Tag
im Jahr auch für dcn mit cincm Minimum von
Patriotismus bcgabten Schweizer eine Last sei.

Anderseits haben uns die vorjährigen Inspektionen
bewiesen, welch langwieriges Geschäft die Organisation
der Landwehr ist, mit welchen ungemeinen
Schwierigkeiten die Bundesbehördcn dabei zu kämpfen
haben, nachdem viclc Kantone 9 Jahre unthätig haben

vorbeigehen lassen. Und eine solche Arbeit soll man
auf den Krieg versparen, auf eine Zeit, wo Volk

und Behörden ohnehin mchr als genug zu thun
haben! Man soll dem Landwehrmann dadurch, daß

man ihm in Friedcnszeiten jeden Dienst erläßt, zu
dem Glauben veranlassen, daß er nun für alle

Zukunft jeder Pflicht zur Vertheidigung des Vaterlandes

ledig sei, damit er ja seine Ausrüstungsgegcn-
stände veräußere odcr vernachlässige! Was im Frieden

nicht gepflegt wird, keinen organischen Verband
nnd keinen Unterricht erhält, wird sich im Kricge
schwerlich zur Landwchr, sondern weit eher nur zum
Landsturm gestalten. Und dann was sagt die Strategie

dazu? Erleuchtete Männer, wclche in der

militärischen Welt in großem Ansehen stehen, haben es

größcrn Militärstaaten zum Vorwurf gemacht, wenn
sie unter Umständen, zur Zeit nämlich, wo es sich

um entscheidende Aktionen handelte, strategische

Reserven zu formircn für gut fanden, weil dieses dem

Grundsatze widerspricht, zur Zeit und am Ort der

Entscheidung wo möglich mit überwiegenden Kräften
anfzutrctcn; und doch läßt sich in einem größern

Staate, auf cinem größern Operationsgebiete der

Fehler: nicht die ganze verfügbare Streitmacht auf
einmal strategisch bethätiget zu haben, — eher wieder

theilweise gut machen als auf kleinem Raume,
indem bei längern Rückzugslinien man sich wieder

sammeln und die Reserve mit dcr Hauptmacht
vereinigen kann. Die Schweiz aber, welche bei einer

mangelhaften Vertheidigung in ein paar Tagen
erobert scin würde, die soll cine strategische Reserve

haben?! Oder was anders als strategische Reserve

wäre eine Landwehr, welche erst im Kriege organisirt

werden müßte und bis zu einem Hauptentschcid
entweder gar nicht odcr doch nur sehr mangelhaft
organisirt werden könnte?

4) Alles, was gegen die gesetzlich vorgeschriebene

Dienstdauer und ihrc Konsequenzen gesagt worden ist

und gesagt werden mag, kann uns nicht bestimmen,

von der Ansicht abzugehen, daß dicse Vorschrift eine

sehr zweckmäßige und nothwendige sei. Wir halten
demnach an derjenigen Zahl Landwehr fest, welche

die bestehenden Bundesgesetze und eine kräftig
durchgeführte Organisation in wenigen Jahren ergeben

müssen, sofern nickt das Bundeskontingent auf Kosten

derselben noch weiter vermehrt wird, — den

oben ansgemittelten 80,000 Mann.

IX.

Fortsetzung.

1. ,,^'si trouve un Aranck cketant ckan8 Is projet
nouveau cku klöZIeinent militaire pour la <?onke-

iteration; v est ck'avoir laisse la I^anckvvelir en-
tièrsinent » la opposition ckes Osntons, <ls l'a-
voir lZossiSnee ainsi «omme une institution pu-
romont aeeegsoîro" ; so schrieb Oberst Aug. Bontems

von Genf im Jahr 1835. Man sollte wahrlich

glauben, er habe diese Worte prophetisch auf die

jetzige eidgeuössische Militärorganisation bezichen wollen,

welche wohl dem Bnnde das Recht vindizirt, in
Zeiten der Gcfahr auch über die Landwchr zu

verfügen und das Minimum der jährlichen Uebung fest-
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fefct, baö Uebrige bann aber Sltleö ben Kantonen
überläßt. Saö inbeffen im Jahr 1850 nicht mög*
lid) gemefen, baö haben bie 3eit, michtige ©reigttiffe
unb öor Slüem ein ani biefen bemorgegangeneö grö*
ßereö Sertrouen in unfere Seijrfraft, gur Steife ge*
bracht; fo mangelhaft oud) in manchen Kantonen bie

Orgonifation ber Sanbmebr bei ben let^tjäbrigen Jn*
fpeftionen gefunben morben, mir haben nie gehört,
baf} bem Sunb irgenbmo boö Siecht beffritten mor*
ben märe, auch außer ben „Seiten ber ©efabr" über
bie Sanbmebr gu öerfügeu, ober baf} bie Slotbmen*
bigfeit einer burd)greifenben Orgonifation ber Sanb*

mehr öon Sunbeötoegen im SJSrbgfp nicht anerfannt
morben märe. Saö ift immerhin ein febr guteö 3ei*
eben, unb mögen bie Sunbeöbetjörben auf ber ein*

mal betretenen Sahn fortmanbeln unb ftch burch bie

vis inertiaî mancher ßantonalbetjörben nidjt abfd)re*
den laffen, bk Organifation im ©inne ber befteben*
ben ©efefce ftreng unb genau burchgufübten.

2. Senn mir nun auf bie Slrt unb Seife biefer

Organifation gu fpred)en fommen, fo haben mir oben

gu geigen öerfuebt, bafi für bie Sertbeibigung ber

feften $lä$e im Kriege ungefähr 40,000 SJiann,

alfo etma bie Hälfte ber gefammten (jufünftigen)
Sanbmebr, öermenbet merben muffen, unb baf} ber

Sìeff, b. h. bie anbere ^>atfte bem Operatbnöljeer
einverleibt merben fönute. Sarauö ergiebt ffcb bie

3medmäßigfeit ber ©intbeilung ber Sanbmebr in gmei

Sttteröftaffen, moöon bie erfte klaffe (gmeite Sleferöe),

metdje öorgttgömeife bem Operationöbeer gugettjellt

mürbe, auö ber SJiannfcbaft biö gum erfüttten 39.

Sllteröjabr, bie gmeite klaffe, öorgugömeife gum fpe*

gleiten Sienft ber Sanbmebr beftimmt, ano ber altern
SJiannfcbaft befteben mürbe. Sir haben meiter oben

angebeutet, baß bie erffe klaffe öietteiebt auö ber

nnöetbeiratbeten (tebigen) SJiannfcbaft gebitbet mer*
ben fönute. Sa biefe Jeboeb nicbt hinreisen mürbe,

fo ließen ftch öietteiebt bie beiben ©pfteme in ber

Seife öerebigen, baf} bie unöerbeirattjete SJiannfcbaft,

fo lange fte in biefem 3nftanbe öerbliebe, auö ber

erften klaffe nicht entlaffen mürbe, öon ber öerbei*

ratheten SJiannfcbaft bagegen bic entfpredjenbe 3abl
um fo öiel früher alö ber Seftanb ber klaffe ertau*

ben mürbe.

3. Següglich nun ber meitern taftifeben Organifa*
tion, fo ffnb öorerff burebauö feine ©rünbe öorban*

ben, bemjenigen Sljeit ber Sanbmebr, melcher mit bem

Sunbeöauögug unb ber Sleferöe eine unb biefetbe Se*

ffimmnng bat, eine öon berjenigen biefer Heereöab*

theilungen abmeiebenbe Organifation gu geben. Sa*
bei ließe ftch nun freilich bie grage auswerfen, ob

nicht eben baö Sunbeöfontingent — mit bemfelben

atfo auch bie Sanbmebr — eine anbere Organifation
erhaben fotte. Unfere Slnftcbt hierüber iff folgenbe:

Sie legten gebn Jahre, toeld)e in ber ©efchichte un*
fereö Sebrtoefenö fo öiel gäblen alö fonft bie bop*

pelte nnb breifacbe 3eit, haben beranögeffettt, ba^ bie

eibgenöfftfche SJiilitärorganifation öom Jahr 1850,

eine fo große ©rmngenfdjaft ffe bamalö auch mar,
eben nicht öottfommen iff, nnb für unfere 3eit meh*

rere nicht untoefentlidje SJlangel fati fo ffnb toir

g. S. burebauö eböerffanben mit ben Seffrebungen
für Steorganifatton unb beffere Sluöbilbung beö eib*

genöfftfehen ©tabeö, in toetcher Segiehung biö babb
öiel gu menig getban morben iff. Saö aber bie Or*
ganifotion ber Slrmee felber anbelangt, fo fcbeinen
unö bin nnb mieber gerügte SJlangel .-— mettere

Sluöbilbung ouf ben öorhonbenen ©runblagen öor*
behotten — nicht fo mefentlid), atö baß ein Slütteln
am ©efefc in biefer Segiehung gerechtfertigt märe,
namentlicb menu man bebenft, mie öiele ber Serbef-
ferung unfereö Seljrtoefenö feinbliche, ober, öietteiebt

beffer gefagt, mie biete egoiffifche nnb befchränfte
©temente in unfern gefefcgebenben Stättjen noch öor*
banben ffnb. Sir machen in biefer Segiehung nur
aufmerffam auf bie oben gerügte Serpfufcbung beö

©efebeo über ben Unterricht ber Offfgieröafpiranten
ber Jnfonterie, boö ©cbidfal ber Sorfcbläge über

Steorganifatton bei eibgenöfftfeben Btabei u. f. m.

Sir glauben betnnadj, eö fei bie Organifation ber

Sanbmebr auf bie öorhonbenen gefefcltdjen ©runbla*

gen gu bauen, unb namentlich begüglich ber tatti*
fehen Orgonifation ber erffen klaffe nicht öon ben

beftehenben Sorfcbriften abgumeieben.

SJlüßten mir nicht befürchten megen ben oben auö*

gefprodjenen 3tnftd)ten über ben Unterricht ber Sanb*

mehr ber Jnfonfequeng ober bei Siberfpmdjö be*

fcbulbigt gu merben, fo mürben mir hier noch ben

Sunfch auöfprecben, baf} toenigftenö für biefe erfte

klaffe baö SJlinimum bei Unterricbtö öon einem Sag
Jährlich in ber Shot atö ein SJlinimum betrachtet

merben möchte, ©inige Cantone haben biefeö auch

bereitö getban nnb bem Unterriebt ber Sanbmebr mit
Siecht mehr Slufmerffamfeit gefebenft: fo fchreibt ber

©ntmurf ber lanbrätblicben kommiffton bei kantonö
Safetlanbfcbaft gu einem ©efefc über bie SJlilitäror*

ganifotion öom Jahr 1858 für bie Sanbmehrinfan*

terie gmei Uebungö* unb einen Jnfpeftionötag öor;
baö SJlilitärgefel für ben Danton @t. ©aüen for*
bert öou ber Jnfonterie nnb ben ©cbarffcbüfcen ber

Sanbmebr nebft bem Jnfpeftionötag begirfömeife Ue=

bungen; baö SJtilitärgefefc bei Cantoni ©enf öer*

orbnet für bie öerfdjiebenen ßorpö ber Sanbmebr 4

Uebungö* unb 2 Steöuetage, mit Sluönabme beö 2.

Jnfanteriebataittonö, melcheö nur 2 Uebungötage bat ;
überbieß fönnen bie ©abreö Jährlich an 2 Sagen

gum Unterriebt gufammengegogen merben. Jm ßan*

ton Sieuenburg fchreibt bai ©efefc über Organifation
ber Sanbtoetjr öom 18. Sloö. 1857 öor, baß bie

Sruppen ber gefammten Sanbtoetjr Jebeö Jahr toe*

nigffenö 3 Sage gn fompagnietoeifen ©rergftten unb

einen Sag gur Uebung mit bem Sataitlon in Sienft

berufen toerben foüen. Ueberbieß ftnb bie ©abreö

aüe brei Jahre gu einem feebötägigen Unterricht,

©in* nnb Sluötritt nicht eingerechnet, in ©arnifon

gu berufen.

SJlögen biefe Seifpiele überaÜ Stadjabmung ftnben.

4. Jn Setreff ber gtoeiten klaffe ber Sanbtoebr

fönute öietteiebt mit mehr Siecht bie grage aufge*

toorfen toerben, ob ffe nicht eine anbere innere Or*

ganifotion erbalten fottte alö bie Sruppen bei Sun*

beöfontingenteö. Slüein trofc ber eigentbûmlichen Sbä*
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setzt, das Uebrige dann aber Alles den Kantonen
überläßt. Was indessen im Jahr 1850 nicht möglich

gewesen, das haben die Zeit, wichtige Ereignisse
und vor Allem ein aus diesen hervorgegangenes
größeres Vertrauen in unsere Wehrkraft, zur Reife
gebracht; so mangelhaft auch in manchen Kantonen die

Organisation der Landwehr bet den letztjährigen
Inspektionen gefunden worden, wir haben nie gehört,
daß dem Bund irgendwo das Recht bestritten worden

wäre, auch außer den „Zeiten der Gcfahr" über
die Landwehr zu verfügen, oder daß die Nothwendigkeit

einer durchgreifenden Organisation der Landwehr

von Bundeswegen im Prinzip nicht anerkannt
worden wäre. Das ist immerhin ein sehr gutes
Zeichen, und mögen die Bundesbchörden auf der
einmal betretenen Bahn fortwandeln und sich durch die

vis inertis« mancher Kantonalbehörden nicht abschrecken

lassen, die Organisation im Sinne der bestehenden

Gesetze streng und genau durchzuführen.

2. Wenn wir nun auf die Art und Weise dieser

Organisation zu sprechen kommen, so haben wir oben

zu zeigen versucht, daß für die Vertheidigung der

festen Plätze im Kriege ungefähr 40,000 Mann,
also etwa die Hälfte der gesammten (zukünftigen)
Landwehr, verwendet werden müssen, und daß der

Rest, d. b. die andere Hälfte dem Operationsheer
einverleibt werden könnte. Daraus ergiebt sich die

Zweckmäßigkeit der Eintheiluug der Laudwehr in zwei

Altersklassen, wovon die erste Klasse (zweite Reserve),

welche vorzugsweise dem Operationsheer zugetheilt

würde, aus der Mannschaft bis zum erfüllten 39.

Altersjahr, die zweite Klasse, vorzugsweise zum
speziellen Dienst der Landwehr bestimmt, aus der ältern

Mannschaft bestehen würde. Wir haben weiter obcn

angedeutet, daß die erste Klasse vielleicht aus der

unverheiratheten (ledigen) Mannschaft gebildet werden

könnte. Da diese jedoch nicht hinreichen würde,
so ließen sich vielleicht die beiden Systeme in der

Weise vereinigen, daß die unverbeirathete Mannschaft,
so lange sie in diesem Zustande verbliebe, aus der

ersten Klasse nicht entlassen würde, von der verhet-

ratheten Mannschaft dagegen dic entsprechende Zahl
um so viel früher als der Bestand der Klasse erlauben

würde.

3. Bezüglich nun der weitern taktischen Organisation,

so sind vorerst durchaus keine Gründe vorhanden,

demjenigen Theil der Landwehr, welcher mit dem

Bundesauszug und der Reserve eine und dieselbe

Bestimmung hat, eine von derjenigen dieser

Heeresabtheilungen abweichende Organisation zu geben. Dabei

ließe sich nun freilich die Frage aufwerfen, ob

nicht eben das Bundeskontingent — mit demselben

also auch die Landwehr — eine andere Organisation
erhalten solle. Unsere Ansicht hierüber ist folgende:

Die letzten zehn Jahre, welche in der Geschichte

unseres Wehrwesens so viel zählen als sonst die

doppelte und dreifache Zeit, haben herausgestellt, daß die

eidgenössische Militärorganisation vom Jahr 1850,

eine so große Errungenschaft sie damals auch war,
eben nicht vollkommen ist, und für unsere Zeit mehrere

nicht unwesentliche Mängel hat; so sind wir

z. B. durchaus einverstanden mit den Bestrebungen
für Reorganisation und bessere Ausbildung des

eidgenössischen Stabes, in welcher Beziehung bis dahin
viel zu wenig gethan worden ist. Was aber die

Organisation der Armee selber anbelangt, so scheinen

uns hin und wieder gerügte Mängel — weitere
Ausbildung auf den vorhandenen Grundlagen
vorbehalten — nicht so wesentlich, als daß ein Rütteln
am Gesetz in dieser Beziehung gerechtfertigt wäre,
namentlich wenn man bedenkt, wie viele der Verbes,
serung unseres Wehrwesens feindliche, oder, vielleicht
besser gesagt, wie viele egoistische und beschränkte

Elemente in unsern gesetzgebenden Räthen noch

vorhanden sind. Wir machen in dieser Beziehung nur
aufmerksam auf die oben gerügte Verpsuschung des

Gesetzes über den Unterricht der Ofsiziersafpiranten
der Infanterie, das Schicksal der Vorschläge über

Reorganisation des eidgenössischen Stabes u. s. w.

Wir glauben demnach, es sei die Organisation der

Landwehr auf die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen

zu bauen, und namentlich bezüglich der taktischen

Organisation der ersten Klasse nicht von den

bestehenden Vorschriften abzuweichen.

Müßten wir nicht befürchten wegen den oben

ausgesprochenen Ansichten über den Unterricht der Landwehr

der Inkonsequenz oder des Widerspruchs

beschuldigt zu werden, so würden wir hier noch den

Wunsch aussprechen, daß wenigstens für diese erste

Klasse das Minimum des Unterrichts von einem Tag
jährlich in der That als ein Minimum betrachtet

werden möchte. Einige Kantone haben dieses auch

bereits gethan und dem Unterricht der Landwehr mit

Recht mehr Aufmerksamkeit geschenkt: so schreibt der

Entwurf der landräthlichen Kommission des Kantons

Basellandschaft zu einem Gesetz über die Militärorganisation

vom Jahr 1858 sür die Landwehrinfanterie

zwei Uebungs- und einen Jnspektionstag vor;
das Mtlitärgesetz für den Kanton St. Gallen fordert

von der Infanterie und den Scharfschützen der

Landwchr nebst dem Jnspektionstag bezirksweise

Uebungen; das Militärgesetz des Kantons Genf
verordnet für die verschiedenen Korps der Landwehr 4

Uebungs- und 2 Revuetage, mit Ausnahme des 2.

Jnfanteriebataillons, welches nur 2 Uebungstage hat;
überdieß können die Cadres jährlich an 2 Tagen

zum Unterricht zusammengezogen werden. Im Kanton

Neuenburg schreibt das Gesetz über Organisation
der Landwehr vom l8. Nov. 1857 vor, daß die

Truppen der gesammten Landwehr jedes Jahr
wenigstens 3 Tage zu kompagnieweisen Exerzitien und

einen Tag zur Uebung mit dem Bataillon in Dienst

berufen werden sollen. Ueberdieß sind die Cadres

alle drei Jahre zu einem sechstägigen Unterricht,

Ein- und Austritt nicht eingerechnet, in Garnison

zu berufen.

Mögen diese Beispiele überall Nachahmung finden.

4. In Betreff der zweiten Klasse der Landwehr

könnte vielleicht mit mehr Recht die Frage
aufgeworfen werden, ob sie nicht eine andere innere

Organisation erhalten sollte als die Truppen des Bun-
deskonttngentes. Allein trotz der eigenthümlichen Thä-
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tigfeit, bie nach unferer Slnftcbt biefer staffe im

Kriege angemiefen merben fottte, öermögen mir bod)

feine ©rünbe gu ftnben, melcbe etma für eine grö*
ßere ober fiebere taftifebe ©btjeit, anbere ©intbei*
lung berfelben ober anbere gormatfonen in ber ©lie*
berung ber öerfebiebenen toftifdjett ©inbeiten fpreeben

fonnten. Sie Slormen über bie formelle Saftif fa=
ben nach reiflicher Seratljung unlängft in ben neuen

Steglementeit ihren Slbfd)luß gefunben, unb wai für
bie Slrmee überhaupt gut iff, bai muß auch für bie

Sanbmebr gut fein, fofern nicht übermiegenbe ©rünbe
für baö ©egentljeit geltenb gemacht merben fönnen.

Jn ©rmangetung focher iff eö gemiß beffer, man laffe
bie Sruppen in benjenigen gormen ftd) bemegen, bie

fte ftch öou Jttgenb auf angemöbnt haben, alö ba^

man öerfuchen fottte, Seute in öorgerüdtem Sitter
noch an neue gormen gu gemöbuett.

5. ©inen Sßttnft bbeß muffen mir hkx noch he*

rühren. Ser Umffonb nämlich, baß ber Kanton
©ebtoög bei feinen gmei Jnfanterie*Sanbmetjrbatait=
Ionen feine Jägerfompognien gebitbet, fonbern bie

Jäger nach ihren ©tommquartieren in bie güfttier*
fompagnien öertheilt bat, öeranlaßt unö gu ber groge,
ob biefeö guläfftg fei, ob man ben Kantonen geftat*
ten fotte, bei ber Organifation ihrer Sanbmebrbat*
toiflone bie Sitbung öon Jägerfompognien gu unter*
laffen? Sir glauben nein! Següglich ber öon unö
gemünfdften erffen Sanbmebrflaffe fann mobl fein
3meifel fein : bie Sruppen, melcbe mit bem Sunbeö*
fontingent bie gleidie Seftimmung haben, muffen auch

für ben „leichten Sienft" gleich organiffrt fein. Siti*
ein auch bei ber gmeiten staffe ber Sanbmebr ftnben
mir bie Jäger burebauö nicht überffüfftg. Sei ber

Sertbeibigung ber Operationöbaftö fönnen bie Snip*
pen biefer Slbtheitung mobt auch in ben galt fotn*

men, im Slngeftdjt bei geinbeö marfebiren gu muffen;
unb menn man ffcb unter einem öerfdjangtcn Sager
nicht ein folebeö Sager öorftettt, metdjeö mit perma*
nenten geftungö* ober menigftenö mit ununterbro*
ebenen ©rbmerfen umgeben iff, fonbern ein folebeö,
baö auf ber äußern Sinie bureb eingebe betadn'rte,
aber unter ftd) in Serbinbung ffehenbe Serfe, mei*
che bem Sertbeibiger nach außen freie Kommunifa*
tion gefiatten, öertljeibiget mirb; — fo iff nicht
febmer eingufeben, baß auch hier leichte Sruppen fo
gu fagen unentbehrlich ffnb, unb gmar um fo mehr,
alö mit ber Serbefferung ber Hanbfeuermaffen bai
Siniengefccbt immer mehr burch bai Straltteurgefedjt
öerbrängt mirb. Sir ffnb baber entfebieben ber Sin*
ficht, baß bie Jäger, melcbe einmal ba ffnb, auch hei
ber Sanbmebr beibehalten merben follen. Sefürchtet
man allgugroße Saffen begûgïtdj ber Semaffnung, fo
bürften öietteiebt, menigftenö bei ber gtoeiten Sanb*

toebrflaffe, bie beiben Jägerfompognien burch Stuömabl
ber tüchtigem SJiannfcbaft auf eine rebugtrt merben.

Sllö metterer ©runb für Seibebaltung öon Jäger*
fompagnien hei bex Sanbmebr fonnte fdjlteßttdj öiel*
leicht noch angebracht toerben, baf} mancher ©olbat,
ber im Kontingent mit befonberer Sorltebe ben Sienft
atö Jäger berftetjt, ffcb gurüdgefefct, gteidjfam begra*
btrt fühlen bürfte, toenn er in ber Sanbtoebr nicht

mehr Jäger fein fottute, unb burch Sefeitigung ber

Jägerfompognien ein ©porti gur Slad)eiferung öer*
loren geben mürbe.

söelleibung.

1. Spkx fteüen mir alö ©runbfa^ unb erfte gor*
berung oben au, baß Jeber Sanbmetjrmann mit einer

mirflid)en Uniform oerfehen fei, uttb nicht etma nur
mit einem Unterfcheibungögeid)en, mobei Jebem ge*

ftattet märe, ftd) noch feiner $t)aittafte gu fleiben, fo

baf} ber ©ine iu fdjmargem grad, ber Slubere in
braunem ober grauem Slod, unb ber Sritte in „et*
ber" Sefte int ©tiebe parabirte. ©ö ift biefeö eine

gorberung, melcbe fteb nicbt nur ani äftt)etifd)en,
fonbern mehr noch unb hauptfäcblid) auö taftifeben
©rünben rechtfertigen läßt. Slur menu ftch bie 3u=
fammengebörigfeit ber SJiannfcbaft eineö Korpö auf
ben erften Slid unb auch auf treuere ©ntfernungen
erfennen läßt, menu man nicht nad) Stbgeichen, bie

nur in ber Siäbe erfennbar ftnb, ftd) umfeben muß,

um ben gerobe nidjt bemoffneten Sanbmcbrmanu öom

ebfodjen Sürger gu uuterfcheiben, fönnen Orbnung
unb Siögiptin gehörig getjanbbabt toerben, Sagegen
ftnb mir meit entfernt gtt verlangen, ba)) bic gefammte
Sanbmebr gleich gefteibet fei; nad) unferer Slnftd)t
genügt cö öottfontmen, menu bie Kteibung ber gu

einer • unb berfelben taftifd)en ©inbeit gebörenben
SJiannfcbaft uniform ift unb bie Sufammengehörig*
feit gnm großen ©angen burd) bie eibgenöfftfdje gelb*
bbbe begeichnet mirb.

2. Jnt Seitern benfen mir, eö fei bei geftftettttng
ber groge über Sefteibung ber Sanbmebr öon ber

Sorauöfe|ung auögegangen toorben, baß bic Klei*
bung, toetebe ber ©olbat beim ©intritt in bai Kon*
tingent öom ©taate erhält ober ftd) anfebafft, für
ben Sienft in ber Sanbmebr nicht mehr auöreidjen
möge. Siefe Sorauöfe^uug ift ridjtig, fofern ber

Kontbgentöpfficbtige neben bem orbcntlidjen Sienft
für bie erffe Jnftruftion, Sieberbolungöuuterrid)t
u. f. m. auch nod) längere 3cit außerorbenttid)cn
Sienft, etma einen tätigem gelbgttg gu mad)en bot.
Senn nicht, fo bürfte bagegen, menigftenö bei ber

Jttfanterie unb ben @ct)arffdjü|en, eine Sienftftei*
bung mit gmei rßaar Seinfteibertt mobt genügen,
fofern fte erftenö öon folibem ©toff unb in ber gorm
gmedmäßig angefertigt mürbe, mogu ber eben Jefct

ber Prüfung untermorfene Saffenrod mit gmei Slei*

ben Knöpfen, fo gefchnitten, baf} bex Wann nicht
barauö toächöt unb fo treit bbabretdjenb, baß er

noch ben obern Sbeit ber Sebfteiber fcbüfct, febr ge*

eignet toäre; gtoeitenö gur ©ebonung biefeö Stodeö

im Jnffruftionö* unb ©omifonöbienfte bie ©rmet*
toefte getrogen*), unb brittertö Sorforge getroffen

*) SSir bebauern aus biefem ©runbe, baß bie wirfttd) mit

ber 33efteibungêfrage befdjäfttgten Se^ôrfcen bie ©rmetwefie

nidjt obltgatorifd) erftären wollen. 3um ©ienft im ftefbe

ïônnte fte, um ben 2Wann nidjt ju feljr gu befdjweren, im*

merljtn gu #aufe getaffen, ober nad) Umftänben aud) benu^t

werben, um ba« Jpauptïteib, ben SBaffenrocf, ju erfeben.
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tigkeit, die nach unserer Ansicht dieser Klasse im

Kriege angewiesen werden sollte, vermögen wir doch

keine Gründe zu finden, wclche etwa für eine größere

oder kleinere taktische Einheit, andere Einthei-
luug derselben oder andere Formationen in der

Gliederung der verschiedenen taktischen Einheiten sprechen

könnten. Die Normen über die sormeUe Taktik
haben nach reiflicher Berathung unlängst in den neuen

Reglementen ihren Abschluß gefunden, und was für
die Armee überhaupt gut ist, das muß auch für die

Landwehr gut sein, sofern nicht überwiegende Gründe
für das Gegentheil geltend gemacht wcrden können.

In Ermangelung socher ist es gewiß besser, man lasse

die Truppen in denjenigen Formen sich bewegen, die

sie sich von Jugend aus angewöhnt haben, als daß

man versuchen sollte, Leute tn vorgerücktem Alter
noch an neue Formen zu gewöhnen.

5. Einen Punkt indeß müssen wir hier noch

berühren. Der Umstand nämlich, daß der Kanton
Schwyz bei seinen zwei Jnfanterie-Landwehrbatail-
lonen keine Jägerkompagnien gebildet, sondern die

Jäger nach ihren Stammquartieren in die Füstlier-
kompagnien vertheilt hat, veranlaßt uns zu dcr Frage,
ob dieses zulässig sei, ob man den Kantonen gestatten

solle, bei der Organisation ihrer Landwehrbat-
taillone die Bildung von Jägerkompagnien zu
unterlassen? Wir glauben nein! Bezüglich dcr von uns
gewünschten ersten Landwehrklassc kann wohl kein

Zweifel sein: die Truppen, welche mit dem

Bundeskontingent die gleiche Bestimmung haben, müssen auch

für den „leichten Dienst" gleich organisirt sein. Allein

auch bei der zweiten Klasse der Landwchr finden
wir die Jäger durchaus nicht überflüssig. Bei der

Vertheidigung der Operationsbasis können die Truppen

dieser Abtheilung wohl auch in den Fall kommen,

im Angesicht des Feindes marfchiren zu müssen;
und wenn man sich unter einem verschanzten Lager
nicht ein solches Lager vorstellt, welches mit permanenten

Festungs- oder wenigstens mit ununterbrochenen

Erdwerken umgeben ist, sondern ein solches,
das auf der äußern Linie durch einzelne dctachirte,
aber unter sich in Verbindung stehende Werke, welche

dem Vertheidiger nach außen freie Kommunikation

gestatten, vertheidiget wird; — so ist nicht
schwer einzusehen, daß auch hier leichte Truppen so

zu sagen unentbehrlich sind, und zwar um so mehr,
als mit der Verbesserung der Handfeuerwaffen das

Liniengefecht immer mehr durch das Tirailleurgefecht
verdrängt wird. Wir sind daher entschieden der
Anficht, daß die Jäger, welche einmal da sind, auch bei
der Landwehr beibehalten werden sollen. Befürchtet
man allzugroße Lasten bezüglich der Bewaffnung, fo
dürften vielleicht, wenigstens bei der zweiten
Landwehrklasse, die beiden Jägerkompagnicn durch Auswahl
der tüchtigern Mannschaft auf eine reduzirt werden.

Als weiterer Grund für Beibehaltung von
Jägerkompagnicn bei der Landwehr könnte schließlich
vielleicht noch angebracht werden, daß mancher Soldat,
der im Kontingent mit besonderer Vorliebe den Dienst
als Jäger versteht, sich zurückgesetzt, gleichsam degradivi

fühlen dürste, wenn er in der Landwehr nicht

mehr Jäger sein könnte, nnd durch Beseitigung der

Jägerkompagnien ein Sporn zur Nacheifcrung
verloren gehen würde.

X

Bekleidung.

1. Hier stellen wir als Grundsatz und erste

Forderung oben an, daß jeder Landwehrmann mit einer

wirklichen Uniform versehen sei, und nicht etwa nur
mit eiuem Unterscheidungszeichen, wobei Jedem
gestattet wäre, sich nach seiner Phantasie zu kleiden, so

daß der Eine in schwarzem Frack, der Andere in
braunem oder grauem Rock, und der Dritte in
„elber" Weste im Gliede paradirte. Es ist dieses eine

Forderung, welche sich nicht nur aus ästhetischen,

sondern mehr noch und hanptsächlich aus taktischen

Gründen rechtfertigen läßt. Nur wenn sich die

Zusammengehörigkeit der Mannschaft eines Korps auf
den ersten Blick und auch auf weitere Entfernungen
erkennen läßt, wenn man nicht nach Abzeichen, die

nnr in der Nähe erkennbar sind, sich umsehen muß,

um dcn gcradc nicht bewaffneten Landwchrmann vom
einfachen Bürger zu unterscheiden, könncn Ordnung
und Disziplin gehörig gehandhabt werden. Dagegen
sind wir weit entfernt zu verlangen, daß die gesammte
Landwehr gleich gekleidet sei; nach nnserer Ansicht

genügt cs vollkommen, wenn die Kleidung der zu
einer und derselben taktischen Einheit gehörenden

Mannschaft uniform ist und die Znsammengebörig-
kcit zum großen Ganzen durch die eidgenössische Feld-
binde bezeichnet wird.

2. Im Weitern denken wir, es sei bei Feststellung
der Frage über Bekleidung der Landwehr von der

Voraussetzuug ausgegangen worden, daß die

Kleidung, welche der Soldat beim Eintritt in das
Kontingent vom Staate erhält odcr sich anschasst, für
den Dienst in der Landwehr nicht mehr ausreichen

möge. Diese Voraussetzung ist richtig, sofern der

Kontingentspflichtige neben dem ordentlichen Dienst
für die erste Instruktion, Wiederholungsunterricht
u. s. w. auch noch längere Zeit außerordentlichen
Dienst, etwa einen längern Feldzng zu machen hat.
Wenn nicht, so dürfte dagegen, wenigstens bei der

Infanterie und den Scharfschützen, eine Dienstkleidung

mit zwei Paar Beinkleidern wohl genügen,
sofern sie erstens von solidem Stoff und in der Form
zweckmäßig angefertigt würde, wozu der eben jetzt
der Prüfung unterworfene Waffenrock mit zwei Reihen

Knöpfen, so geschnitten, daß der Mann nicht
daraus wächst und so weit hinabreichend, baß er

noch den obern Theil der Beinkleider schützt, sehr

geeignet wäre; zweitens zur Schonung diefes Rockes

im Jnstruktions- und Garnisonsdienste die Ermel-
weste getragen*), und drittens Vorsorge getroffen

Wir bedauern aus diesem Grunde, daß die wirklich mit
der Bekleidungsfrage beschäftigten Behörden die Ermelweste

nicht obligatorisch erklären wollen. Zum Dienst im Felde

könnte sie, um den Mann nicht zu sehr zu beschweren,

immerhin zu Hause gelassen, oder nach Umständen auch benutzt

werden, um das Hauptkleid, den Waffenrock, zu ersetzen.
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mürbe, baß bie Kleiber außer bem Sienfte meber ge*

tragen nod) öon ben SJÏotten gerfreffen merben fönn*
ten. Sir haben bei Slnlaß ber le£tjät)rigen Sanb*
mebrinfpeftionen ein Sataitlon gefehen, baö ©olo*
tbumer nämlid), mit ber öottffänbigen Kontingentö*
uniform, in meld)er auch bie ältere SJiannfcbaft noch

gang gut gefteibet mar unb öerl)ältnißmäßig nur
menige Uniformftüde erfefct merben mußten, Sabei
iff gtt bemerfen: einerfeitö boß in biefem Konton,
nebft einem gtoeiten $aar Seinfteiber für ben Jn*
ftruftionöbienft, aud) bie ©rmetmefte eingeführt mar,
beöor fte burd) baö eibgenöfftftbe Ktcibungöregtemeitt
obtigatorifd) erflärt murbe; anberfeitö baß ber größte
Sheil ber HJ?annfd)aft ben ©onberbunböfelbgttg, öou

Slnfang an biö ouö ©nbe bei Jabreö 1847, unb ein

Sheil oud) ben Stt)ebfetbgug öon 1849 tnitgc*
macht bat.

3. Sa aber felbft hei bex ali notbmenbig erflär*
ten Sorforge bei längerm getbbienft bie Kontingentö*
uniform für ben Sienft in ber Sanbmebr in ber Ste*

gel nid)t attöreicben mirb, fo ift für biefen gatt bie

grage über gmedmäßigeSefteibung ber Sanbmebr feine

müßige, fonbern gegentbeitö bereu Söfung eine notb*
menbige.

Sa mo öon ber Sefteibung ber Slefruten bie Siebe

ift, ftnb toir nid)t ber Slnftcbt berer, melcbe ouf Ko*
ften beö ©efebmadö auf bie größte ©bfacbtjeit hin*
ftettem, unb Jeben ©cbmud beim Jüngern Setjrmann
atö etmaö Ueberftüffnieö »erpönen möchten. Senn
man ftch erinnert, in feinem gtoattgigften Sltteröjahre
auf bie fttbernen ©ebnüre auf ben Siodärmcln, bie

grünen Jäger=Singö auf ben ©cbultem unb ben ©ä=
bei an ber Sinfen ftotg getoefen gu fein, fo fann man
eö Slnbern nid)t öerargen, menu fte ebenfaüö auf
febmude Kteibung unb Sluörüftung Slnfprud) ma*
eben; ein öernünftiger Sttrnö bat hei ber mititärifdjen
Jttgenb auch feine Serechtigung, unb bem Jungen
Saterlanböoertbeibiger gebührt fo gut ein geierfleib
mie Jebem anbern ©taotöbürger, menu matt ihm
nid)t öon öornenberein bie Siebe gum Saffenbienff
»erleiben miü.

Stnberö geftattet ftd) bie Bache hei ber Sanbmebr,
.melcbe auö SJiännem beftebt, bie ber im Serlangen
nad) glängenber Kteibung ftd) funbgebenben Jugenbli*
d)en ©itelfeit größtentbeitö entmoebfen ftnb. tpiex

fat man größern ©pietrattm unb fann man mehr
baö Sßraftifcbe auch auf Koften bei ©chönen berüd*

ftebtigen, ohne Jeboeb in ©efebmadtoftgfeit gu
»erstatten.

4. Sott biefem @eftd)töpunft auö nun bat unö bie

Kteibung ber Sanbmebr beö Kantonö ©cbmpg —
gtoei Sataiüone Jnfonterie uttb eine Kompagnie
©cbarffd)ü§en — morüber testen tpexbft bie eibge*

nöfftfebe Jnfpeftion abgehatten murbe, red)t gut ge*

fatten, fomohl öom ©eftchtöpunft bei ©efd)madö otö

ber 3toedmäßigfeit unb ber Siüigfeit. Siefe Sruppe
trägt atö Kopfbebedung eben giemtid) breitfrämpi*
gen Hut öott meiebem gitg, mie er im bürgerlichen
Sehen feit meljrem Jahren SJiobe ift, öon grauer
ober febmarger garbe (bie garbe foüte forpömeife bie

gleiche fein). Sei einem Jnfanteriebataitton uttb ben

©djarffebüt^en ift bie Krampe auf ber linfen ©eite

aufgefd)lagen; barauf — beim anbern Jnfanterieba*
taiüon öomett auf bem Hutfopf — ift nebft ber
Kofarbe ein btaubematter leberner ©d)ilb angebracht,
metcher in toeißer garbe bie Kompagnienummer ober
baö allgemeine Siftinftionögeid)en für ben ©tab (eine
©ranate), hei ben @d)arffcbü£en bk Jnftgnien ber

Saffe, enthält, ©tatt bei diodi trägt ber SJiann
eine giemlich lange blaue, rotl)öergierte Sloufe öon
Saummottenffoff, burch einen ©urt oon fcbmargla*
firtem Scber um ben Seib befeftigt. Sagù eine

fd)marge Hatöbinbe, Seinfteiber öon bunfelfarbtgem
Such, ©tiefet ober Kantafd)en.

Sie Unterfd)eibungögeid)cn ber Unterofftgiere ftnb
ouf ben ©ebuttern angebracht unb befteben auö ro*
then runben ©chnüren, moüon ber Korporal eine,

ber Sacbtmeifter uttb gourier gmei, ber getbmeibel
brei trägt. Sie ©ebnüre ber Unterofftgiere bei ©ta*
beö ftnb öou meißer garbe.

Saö bie Sluörüftung betrifft, fo merben Sornifter
unb rßatrontafdje, refp. Saibfad, burch eine Safche,

iu ©röße unb gorm ähnlich ber burch bai betreffenbe

Sieglement für bie Offigiere ber Sruppen gu guß
öorgefebriebenen ©epädtafche öou bider, maroqttinir*
ter Sacböleinmanb, mit tebemem Sragriemen, er*

fe|t. ©ie beftebt auö gmei Slbtbeitungen, moöon bie

innere, größere gur Stufnahme bei Siotbmenbigften

ber fleinen Sluörüftung bei Sornifterö, bie äußere,

fiebere für bie SJlunition unb Sluörüftung ber $a=
trontafebe, refp. bei Soibfadö beftimmt ift.

Sie Offigiere tragen fteine Uniform mit ©pau*
letteti unb ©ettengeroebr nad) eibgenöfftfd)em Siegte*

ment.

Sie gefagt, fat unö bie Uniform ber Sruppen,

gu bereu Soüftänbigfeit natürlich ein guter Kaput
gehört, gut gefaüen, inbem fte ben SJiann, eingeln

mie in ber SJlaffe, recht gut fteibet, praftifch unb

moblfeil ift. Sem ^)ut öon meinem gitg mirb gmar
öorgemorfen, baß er bei anbaltenbem Siegen öiel

Saffer einfattge unb bann febmer uttb unförmlich
merbe. Siefem Uebelftanb fönute ober Teiebt bobttrd)

abgeholfen merben, baf} bie H«te auö fteiferm, ge*
teimtem gitg verfertiget mürben. Saö bagegen bie

Stoufe betrifft, fo läßt ffd) gegen beren praftifdje
©eite faum etmaö ©rbeblicheö einmenben; menn fte

felbft nicht hinlänglich gegen rauhe Sitterung fcbüfct,

fo geftattet fte hingegen bem SJiann, barttttter angu*
giehen, maö er nad) ber Jahreögeit unb feinem in*
biöibuetten Sebürfniß für notbmenbig ober feiner

Nerton guträglicb eraditet.

Saö bk ®epädtafd)e betrifft, fo ift fte öon ber

Sìegierung öon ©cbmbg öorgefchrieben morben, meil

bie Saubmebrmannfcbaft nicht mehr mit Somiftem
oerfehen mar unb eine folebe Safd)e meit bittiger gu

fteben fommt alö ein Sornifter. Sa bbeß gute fo*
libe Sornifter über bie Sienftgeit im Kontingent bin*
auö reichen fottten, fo fpredjen feine ©rünbe bafür,
biefelben ba, mo fte noch oorbanben ftnb, nicht bei=

gubebatten. Jn biefem gali fönute bann eine leichte

SJktrontaftbe ober Saibtafcbe an bem bereitö öorban*
beiten ©nrt über bie Stoufe getragen merben. So aber

einmal bie Sornifter fehlen, ba mögen fte mobt nicht

ungmedtnäßig burch iene ©epädtafdjen erfefct merben,
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würde, daß die Kleider außer dem Dienste weder

getragen noch von den Motten zerfressen werden konnten.

Wir haben bei Anlaß dcr letztjährigen
Landwehrinspektionen ein Bataillon gesehen, das
Solothurner nämlich, mit der vollständigen Kontingents-
uniform, in welcher auch die ältere Mannschaft noch

ganz gut gekleidet war und verhältnißmäßig nur
wenige Uniformstücke ersetzt werden mußten. Dabei
ist zu bemerken: einerseits daß in diesem Kanton,
nebst einem zweiten Paar Beinkleider für den Jn-
struktionsdienst, auch die Ermelweste eingeführt war,
bevor sie dnrch das eidgenössische Kleidnngsreglement
obligatorisch erklärt wurde; anderseits daß der größte
Theil der Mannschaft den Sonderbundsfeldzug, von
Anfang an bis ans Ende des Jahres 1847, und ein

Theil auch den Rheinfeldzug von 1349 mitgemacht

hat.
3. Da aber selbst bei der als nothwendig erklärten

Vorsorge bei längerm Felddienst die Kontingentsuniform

für den Dienst in der Landwehr in dcr Regel

nicht ausreichen wird, so ist für diesen Fall die

Frage über zweckmäßige Bekleidung der Landwehr keine

müßige, fondern gegentheils deren Lösung eine

nothwendige.

Da wo von der Bekleidung dcr Rekruten die Rede

ist, sind wir nicht der Ansicht derer, welche auf Kosten

des Geschmacks ans die größte Einfachheit hin-
stencrn, nnd jeden Schmuck beim jüngern Wehrmann
als etwas Überflüssiges verpönen möchten. Wenn
man sich erinnert, in seinem zwanzigsten Altersjahre
ans die silbernen Schnüre auf den Rockärmcln, die

grünen Jäger-Vings auf den Schultern und den Säbel

an der Linken stolz gewesen zu sein, so kann man
es Andern nicht verargen, wenn sie ebenfalls anf
schmucke Kleidung und Ausrüstung Anspruch
machen; ein veruünftiger Luxus hat bei der militärischen
Zugend auch seine Berechtigung, und dem jungen
Vaterlandsvertheidiger gebührt so gut ein Feierkleid
wie jedem andern Staatsbürger, wenn man ihm
nicht von vornenherein die Liebe znm Waffendienst
verleiden will.

Anders gestaltet sich die Sache bei der Landwehr,
.welche aus Männern besteht, die der im Verlangen
nach glänzender Kleidung sich kundgebenden jugendlichen

Eitelkeit größtentheils entwachsen sind. Hier
hat man größern Spielraum und kann man mehr
das Praktische auch auf Kosten des Schönen
berücksichtigen, ohne jedoch in Geschmacklosigkeit zu
verfallen.

4. Von diesem Gesichtspunkt aus uun hat uns die

Kleidung der Landwehr des Kantons Schwyz —
zwei Bataillone Infanterie und eine Kompagnie
Scharfschützen — worüber letzten Herbst die

eidgenössische Inspektion abgehalten wurde, recht gut
gefallen, sowohl vom Gesichtspunkt des Geschmacks als
der Zweckmäßigkeit und der Billigkeit. Diese Truppe
trägt als Kopfbedeckung einen ziemlich breitkrämpt-

gen Hut von weichem Filz, wie er im bürgerlichen
Leben seit mehrern Jahren Mode ist, von grauer
oder schwarzer Farbe (die Farbe sollte korpsweise die

gleiche sein). Bei einem Jnfanteriebataillon und dcn

Scharfschützen ist die Krämpe auf der linken Seite

aufgeschlagen; darauf — beim andern Jnfanteriebataillon

vornen auf dem Hutkopf — ist nebst der
Kokarde ein blaubemalter lederner Schild angebracht,
welcher in weißer Farbe die Kompagnienummer oder
das allgemeine Distinktionszeichen für den Stab (eine

Granate), bei den Scharfschützen die Jnsignien der

Waffe, enthält. Statt des Nocks trägt der Mann
eine ziemlich lange blaue, rothverzierte Blouse von
Baumwollenstoss, durch einen Gurt von schwarzla-
kirtem Lcder um den Leib befestigt. Dazu eine

schwarze Halsbinde, Beinkleider von dunkelfarbigem
Tuch, Stiefel oder Kamaschen.

Die Unterscheidungszeichen der Unteroffiziere sind

auf den Schulteru angebracht und bestehen aus

rothen runden Schnüren, wovon der Korporal eine,
der Wachtmeister uud Fourier zwei, der Feldwcibel
drci trägt. Die Schnüre der Unteroffiziere des Stabes

sind von weißer Farbe.
Was die Ausrüstung betrifft, so werden Tornister

und Patrontasche, resp. Waidsack, durch eine Tasche,

in Größe und Form ähnlich der durch das betreffende

Reglement für die Offiziere der Truppen zu Fuß
vorgeschriebenen Gepäcktasche von dicker, maroquinir-
ter Wachsleinwand, mit ledernem Tragriemen,
ersetzt. Sie besteht aus zwei Abtheilungen, wovon die

innere, größerc zur Aufnahme des Nothwendigsten
der kleinen Ausrüstung des Tornisters, die äußere,

kleinere für die Munition und Ausrüstung der

Patrontasche, resp, des Waidsacks bestimmt ist.

Die Offiziere tragen kleine Uniform mit Epauletten

und Seitengewehr nach eidgenössischem Reglement.

Wie gesagt, hat uns die Uniform der Truppcn,

zu deren Vollständigkeit natürlich ein guter Kaput
gehört, gut gefallen, indem sie den Mann, einzeln

wie in der Masse, recht gnt kleidet, praktisch und

wohlfeil ist. Dem Hut von weichem Filz wird zwar
vorgeworfen, daß er bei anhaltendem Regen viel

Wasser einsauge und dann schwer und unförmlich
werde. Diesem Uebelstand könnte aber leicht dadurch

abgeholfen werden, daß die Hüte aus steiferm,
geleimtem Filz verfertiget würden. Was dagegen die

Blouse betrifft, so läßt sich gegen deren praktische

Seite kaum etwas Erhebliches einwenden; wenn sie

selbst nicht hinlänglich gegen rauhe Witterung schützt,

so gestattet sie hingegen dem Mann, darunter
anzuziehen, was er nach der Jahreszeit und seinem

individuellen Bedürfniß für nothwendig oder seiner

Person znträglich erachtet.

Was die Gepäcktasche betrifft, so ist sie von der

Negieruug von Schwyz vorgeschrieben worden, weil
die Landwehrmannschaft nicht mehr mit Tornistern
versehen war und eine solche Tasche weit billiger zu

stehen kommt als ein Tornister. Da indeß gute
solide Tornister über die Dienstzeit im Kontingent hinaus

reichen sollten, so sprechen keine Gründe dafür,
dieselben da, wo sie noch vorhanden sind, nicht

beizubehalten. In diesem Fall könnte dann eine leichte

Patrontasche oder Waidtasche an dem bereits vorhandenen

Gurt über die Blouse getragen werden. Wo aber

einmal die Tornister fehlen, da mögen sie wohl nicht

unzweckmäßig durch jene Gepäcktafchen ersetzt werden,
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namentlich menn unter ber giemtich meit herabhängen* I

ben Sloufe noch ein Srobfad getrogen mürbe, ber er*
forberlichen gallo gur Slufnatjme aud) öott anbern @e*

genffänben bienen fönute. Jn biefem galt, menu näm*
lieh ber Sornifter burch bie ©epädtafdie erfefct mürbe,
toäre ber Kaput, freiöförmig gttfammengerollt, über
ber rechten ©ebutter gu tragen.

Sir hoben begüglich ber Seffeibung biöber nur
öon ber Jnfonterie uttb ben ©cbarffcbüfcen gefpro*
eben. Saö bie anbern Saffen betrifft, fo fonnte
bie Slrtillerie unb bie ©enietruppen gleidje Kteibung
erbalten; für bie Kaoallerie mürbe fte bagegen toeni*

ger paffen, gür biefe Söffe toürben toir bie im
Kontingent getragene Uniform erneuern, fomeit biefe

für ben Sienft in ber Sanbmebr nicht auöreid)te.

xr.

^emaffnunrj.

1. Jn Seantmortung ber groge über Semaffnung
ber Sanbmebr fönnen mir furg fein, meil, maö bie

Hauptfache, bie Semaffnung ber Jnfanterie, betrifft,
bie öffentliche SJleinung unb bie Seljörben bereitö

öorgearbeitet baben. SJlan febeint nämlich fo gietn*
lieh allgemein einöerffanben gu fein, baf} für bie ge*
fammte Jnfanterie nnb bie ©djarffcbüfcen beö Sun*
beöfontingentö ein einheitlicbeö Kaliber, für bie Si*
nieninfanterie (güftliere) alfo ein neueö ©emebr ein*

geführt toerben folle, nnb ber Sunbeöratb bat itt
biefer Stiebtung bereitö ©ebritte getban/ unb nament*
lieb mäbrenb mir biefeö fdjreiben, eine $reiöauö=
ftbreibung für ein neueö Jnfanteriegemeljr erlaffen.
Senn, mie mir nicht gmeifettt, biefeö gu ©taube
fommt, fo mirb bai nach beut ©öftem Surnanb*
sßrelag umgeänberte ©emebr für bie Sruppen beö

Sunbeöfüntingentö megfatten uub für bie Sanbmebr
öerfügbar bleiben.

Sie Jefcige Semaffnung ber 8anbtoebr=Jnfanterie
iff nach bem ©rgebniß ber lefctjätjrigen Jnfpeftionen
unb im Hbblid auf bie Serbefferungett, melcbe mit
ben Hanbfettermaffen in ben legten 3aljren überall
öorgenommen morben ftnb, eine fehr ungenügenbe,
felbft auch im Sergleich gu ber Saffe, momit bie

Sbieninfanterie unb tbeilmeife auch bie Jäger bei
Sunbeöfontbgentö Je$t noch oerfehen ffnb; fo ba^
mir bie Serontmortlicbfeit nicht mollten übernehmen

helfen, bie Sanbmebr unter fotehen Umftänben in ben

Krieg gu führen, ©eben mir ober öom ie^igen 3u=
ftanb ah auf bie 3ufunft, fo gilt ber ©mnbfafc, baß

ie beffer bie Saffe iff, meldjer ffcb ber Sebrmann
mäbrenb feineö Sienffeö itn Sunbeöfontingent be*

bient, Je beffer biejenige fein muß, melcbe cr in ber

Sanbmebr gebrauchen foü; ber Slbffanb barf nicht gn

groß fein; menu ffcb ber SJiann im Kontingent an
eine gute, toeitbbtreffenbe Saffe getoötjnt bat, fo
toürbe er alleo Sertrauett gu ber Saffe unb in feine

Shätigfeit öertieren, toenn man ihn in ber Sanbtoebr
mit einem Stottgetoebr, öietteiebt gar noch mit einem

folchen mit geuerffeittfehloß, wie bei ben let^tjäbrigen
Jnfpeftionen noch gum Sorfcbeb gefommen, öerfe*

ben toottte. Jn benjenigen Kantonen nun, too ber

©otbat fein ©etoetjr fetber anfdjaffen muß — 3ü=
rieh, ©loruö, Safelftabt, ©d)afff)aufen, Sippengell
Slttßer-Siboben nnb ©t. ©allen — toirb ftch bie ©a=
che öertjältntßmäßig teiebt mad)en, fofern auch bei

©inführung eineö neuen ©emetjreö baö gleidje ©ö*
ftem ber Slnfehaffung beibehalten mirb; hier fann
man ben Sebrmann einfach öerpffiebten, bie einmal
angefattfte unb bei forgfältiger Sebanblung für bie

gange Sienftbauer auöreichenbe Söffe auch in ber

Sanbmebr beigubebatten. Saö toäre freilich nur für
bie 3ufunft; für bk bereitö in ber Sanbtoebr be*

fbblicbe unb mit bem feigen Stottgetoebr noch über*
tretenbe SJiannfcbaft müßte toie in ben übrigen Kan*
tonen ber ©taat für bie Setoaffnung forgen. Siun
toäre eö gu öiel öerlangt, ben Kantonen gugumntbeu,
baß fte mit ber neuen Saffe für bai Kontingent
gleichzeitig eine fold)e für bie gefammte Sanbtoebr an*
fdjaffeit fottten. Hier fann alfo bai Sumanb=rßre=
lag=@etoebr für fo tauge in bie Sude treten, alö ber

ffcb burch bie begonnene Umänberung ergebenbe Sor*
rath auöreidien toirb, fofern toenigftenö biefe Umän*
berung in 3ufunft »on befferm ©rfolg begleitet iff
alö biö bahin. Stach ben biöherigen Seridften über
bie ©d)ießproben mit biefer Saffe bürfte begüglich
ber Srefffäbigfeit ber Slbffanb gegen ein neueö ®e=

mehr mit einheitlichem Kaliber nicht fo groß fein,
baß ftd) ber Sanbmehrmann berfelbcn nicht mit Set*
trotten bebienen fönute, unb ber Uebelftanb beö gu

großen Kaliberö, fomeit eö fernere SJlunition forbert,
mürbe bei bem gu beftänbigen Sefa^uugen fefter 5ßo=

fttionen gu öermenbenben Sbeit ber Sanbmebr groß*
teutbeitö öerfdjmbbeti. Sluönahmömeife fottten Jeboeb

bie Jäger ber mit bem Operotionöbeer gu öereini*
genben erften Sanbmetjrttaffe fobalb möglieb mit ber

gleichen Saffe mie bie Jäger beö Sunbeöfontbgentö
oerfehen merben. Saß mit bem ottmäligen Slbgang
beö umgeanberten ©emeljreö baö neue ©emebr bei

Sunbeöfontbgentö nach unb noch hei bex gongen
Sanbmebr ebgufüljren märe, braucht faum bemerft gu
merben. *

2. Stodj einfacher erfcheint bie grage über Semaff*
nung ber Sanbmebr=©ctjarffcbü£en. Sie größere 3at)l
ber Kantone, metdje ben meitauö größern Sbeil ber

©cbarffd)ü|en ffetlen — 3ürid), Sern, 3ug, ©laruö,
greiburg Safeltanbfcbaft, Slppengett 3lußer=3tljo=

ben, ©t. ©otten, ©raubünben, Stargau, Sburgau
unb Saabt — öerpffiebten burch ifae ©efefce bie

SJiannfcbaft ben ©tufcer auf eigene Koften angufdjaf*
fen, inbem ihr nach beinahe atten ©efefcen entmeber

bie Saffe unter betn foffenben greife ober bafür unb

für ihre Semaffnung unb Stuörüftung überhaupt eine

Sergütung öom ©taate öerabfolgt toirb. tpkx, wie

bei bex Jnfanterie ber toeiter oben genannten Rantone,

fann bie SJiannfcbaft einfach öerpffidjtet toer*

ben, ben einmal angefdjafften ©tufcer, toelcher bei

forgfältiger Sebanblung für bie gange Sienffgeit aui=
reichen toirb, auch fût ben Sienft in ber Sanbtoebr

beigubebatten. Siejenigen ©djarffdjufcen ffettenben

Kantone aber, toeldje ber SJiannfcbaft ben ©tufcer
auf Koften bei ©taotö liefern ober gum ©ebraneb

leiben — Sugern, Uri, ©djtoög, Untertoatben, ob unb
nib bem Salb, Sefftn, Salliö nnb Sieuenburg —
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namentlich wenn unter der ziemlich weit herabhängen-1
den Blouse noch ein Brodsack getragen würde, der er-

'

forderlichen Falls zur Aufnahme auch von andern
Gegenständen dienen könnte. In diesem Fall, wenn nämlich

der Tornister durch die Gepäcktasche ersetzt würde,
wäre der Kaput, kreisförmig zusammengerollt, über
der rechten Schulter zu tragen.

Wir haben bezüglich der Bekleidung bisher nur
von der Infanterie und den Scharfschützen gesprochen.

Was die andern Waffen betrifft, so könnte
die Artillerie und die Genietruppen gleiche Kleidung
erhalten; für die Kavallerie würde sie dagegen weniger

passen. Für diese Waffe würden wir die im
Kontingent getragene Uniform erneuern, soweit diese

für den Dienst in der Landwehr nicht ausreichte.

Bewaffnung.

I. In Beantwortung der Frage über Bewaffnung
der Landwehr können wir kurz sein, weil, was die

Hauptsache, die Bewaffnung der Infanterie, betrifft,
die öffentliche Meinung und die Behörden bereits
vorgearbeitet haben. Man scheint nämlich so ziemlich

allgemein einverstanden zu sein, daß für die

gcfammte Infanterie und die Scharfschützen des Bun-
deskontingents ein einheitliches Kaliber, für die

Linieninfanterie (Füsiliere) also ein neues Gewehr
eingeführt werden solle, und der Bundesrath hat in
diefer Richtung bereits Schritte gethan, und namentlich

während wir dieses schreiben, eine Preisausschreibung

für ein neues Jnfanteriegewehr erlassen.

Wenn, wie wir nicht zweifeln, dieses zu Stande
kommt, so wird das nach dem System Bnrnand-
Prslaz umgeänderte Gewehr für die Truppen des

Bundeskpntingcnts wegfallen nnd für die Landwehr
verfügbar bleiben.

Die jetzige Bewaffnung der Landwehr-Infanterie
ist nach dem Ergebniß der letztjährigen Inspektionen
und im Hinblick auf die Verbesserungen, welche mit
den Handfeuerwaffen in den letzten Jahren überall
vorgenommen worden sind, eine fehr ungenügeude,
selbst auch im Vergleich zu der Waffe, womit die

Linieninfanterie und theilweise auch die Jäger dès

Buudeskontingents jetzt noch versehen sind; so daß

wir die Verantwortlichkeit nicht wollten übernehmen

helfen, die Landwehr unter solchen Umständen in den

Krieg zu führen. Sehen wir aber vom jetzigen
Zustand ab auf die Zukunft, so gilt der Grundsatz, daß

je besser die Waffe ist, welcher fich der Wehrmann
während seines Dienstes im Bundeskontingent
bedient, je besser diejenige sein muß, welche cr in der

Landwehr gebrauchen soll; der Abstand darf nicht zu
groß sein; wenn.sich der Mann im Kontingent an
eine gute, weithintreffende Waffe gewöhnt hat, so

würde er alles Vertrauen zu der Waffe und in seine

Thätigkeit verlieren, wenn man ihn in der Landwehr
mit einem Rollgewehr, vielleicht gar noch mit einem

solchen mit Feuersteinschloß, wie bei den letztjährigen
Inspektionen noch zum Vorschein gekommen, versehen

wollte. In denjenigen Kantonen nun, wo der

Soldat sein Gewehr selber anschaffen muß —
Zürich, Glarus, Baselstadt, Schaffhausen, Appenzell
Außer-Rhoden und St. Gallen — wird sich die Sache

verhältnißmätzig leicht machen, sofern auch bei

Einführung eines neuen Gewehres das gleiche System

der Anschaffung beibehalten wird; hier kann
man den Wehrmann einfach verpflichten, die einmal
angekaufte und bei sorgfältiger Behandlung für die

ganze Dienstdauer ausreichende Waffe auch in der

Landwehr beizubehalten. Das wäre freilich nur für
die Zukunft; für die bereits in der Landwehr
befindliche und mit dem jetzigen Rollgewehr noch
übertretende Mannschaft müßte wie in den übrigen
Kantonen der Staat für die Bewaffnung sorgen. Nun
wäre es zu viel verlaugt, den Kantonen zuzumutheu,
daß sie mit der neuen Waffe für das Kontingent
gleichzeitig eine solche für die gcfammte Landwehr
anschaffen sollten. Hier kann also das Burnand-Prs-
laz-Gewehr für so lange in die Lücke treten, als der

sich durch die begonnene Umänderung ergebende Vorrath

ausreichen wird, sofern wenigstens diese Umänderung

in Zukunft von besserm Erfolg begleitet ist
als bis dahin. Nach den bisherigen Berichten über
die Schießproben mit dieser Waffe dürfte bezüglich
der Trefffähigkeit der Abstand gegen ein neues
Gewchr mit einheitlichem Kaliber nicht so groß sein,

daß sich der Landwehrmann derselben nicht mit
Vertrauen bedienen könnte, und der Uebelstand des zu

großen Kalibers, soweit es schwere Munition fordert,
würde bei dem zu beständigen Besatzungen fester

Positionen zu verwendenden Theil der Landwehr
größtentheils verschwinden. Ausnahmsweise sollten jedoch

die Jäger der mit dem Operationsheer zu vereinigenden

ersten Landwehrklasse sobald möglich mit der

gleichen Waffe wie die Jäger des Bundeskontingents
versehen werden. Daß mit dem allmäligen Abgang
des umgeänderten Gewehres das nene Gewehr des

Bundeskontingents nach und nach bei der ganzen
Landwehr einzuführen wäre, braucht kaum bemerkt zu
werden. "

2. Noch einfacher erscheint die Frage über Bewaffnung

der Landwehr-Scharfschützen. Die größere Zahl
der Kantone, welche den weitaus größer« Theil der

Scharffchützen stellen — Zürich, Bern, Zug, Glarus,
Freiburg Basellandschaft, Appenzell Äußer-Rho-

den, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau
und Waadt — verpflichten durch ihre Gesetze die

Mannschast den Stutzer auf eigene Kosten anzuschaffen,

indem ihr uach beinahe allen Gesetzen entweder
die Waffe unter dem kostenden Preise oder dafür und

für ihre Bewaffnung und Ausrüstung überhaupt eine

Vergütung vom Staate verabfolgt wird. Hier, wie

bei der Infanterie der weiter oben genannten Kantone,

kann die Mannschast einfach verpflichtet werden,

den einmal angeschafften Stutzer, welcher bet

sorgfältiger Behandlung für die ganze Dienstzeit
ausreichen wird, auch für den Dienst in der Landwehr

beizubehalten. Diejenigen Scharfschützen stellenden

Kantone aber, welche der Mannschaft den Stutzer
auf Kosten des Staats liefern oder zum Gebrauch

leihen — Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, ob und

nid dem Wald, Tessin, Wallis und Neuenburg —
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werben genötigt fein, bie gur Setooffnttng ber Sanb*
toebr erforberlidie 3obt ©titrer nach eibgenöfftfdcr
Sorfcbrift ebenfaltö angttfdoffcn. Sie Slegierttng
öou ©d)toög bat gmar auf bic le^tjährige Jnfpcftion
ben Serfud)" gemacht, bie SJiannfdaft auf eigene Ko*
ften ftch bemaffnen gu laffen. Sa fte aber ben Seu*

ten nicht gumuttjett fonnte, nur für ben Sienft in
ber Sanbmebr, großentbeitö alfo nur für menige

Jahre, uod) neue ©tu^er nad) eibgen. Orbonnang
angufebaffen, fo ergab bie Jnfpeftion eine folebe SJiu*

fterfarte öon alten, tbeilö unbrauchbaren, unb neuem
Saffen, öott gormen, ©rößen unb Kalibern, baß

öon einer Semaffnung auf biefem Sege gum 3tocd
ber Kriegführung im (Sruft nicht bie Siebe fein fann.

Jn einem unlängft in ber Stttg. ©d)toeigerifd)eu

SJiiIitär=3eitung unter bem Situi: „Sebenfen eineö

alten ©otbaten über Semaffnung unb Sefteibung
ber fcbmeigerifd)en Slrmee" erfd)ienenen Stuffa|, mirb
begüglich ber Semaffnung ber ©cbarffcbü|en ein ei*

gentbümlidjer Sorfcbtag gemacht. Ser „alte ©olbat",
öon ber Slnftcbt auögebenb, baß, fobalb bie gange

Jnfanterie mit ^rägtftonömaffen bemaffnet fein toerbe,
bie Ie£te ©tunbe unferer ©cbarffdjü^en nach beutiger
Orbonnang gefcblagen habe, tollt fte an ber ©tette
beö ©tubero „mit einer ben neuen ©öffemen ange*
paßten mittelalterlichen Salt* ober Hadenbüchfe, mie

fte noch b unfern 3eugt)äufem gu feben ftnb, be*

maffuen."
Siefe Sücbfe, metd)e nach Stjitmortbfdiem ©öftem

öon hinten gelaben unb bereu Sragmeite auf 5000
guß gebracht merben fottte, mürbe cine quaff ^oft*
tionömaffc bitben, ein Sinbegtieb gleicbfant gmifchen

Jnfanterie unb SlrtiUerie; ffe mürbe nur aufgelegt
abgefeuert, gu metebem ©nb ber ©d)üj?e einen ©pieß
mit bemeglichem Spacten gum Stufpffaugcn unb Sluf*
legen ber Sücbfe mitgutrogen hätte tt. f. to.

Sir befttjen ¦ gu menig teebnifebe Kenntniffe, um
biefen ©cbanfen gehörig mürbigen gtt fönnen. ©otite
aber bie ©acbe in toeitem Kreifen Slnflang ftnben,
unb Unterfttdntngen unb groben gu einem günftigen

©rgebniß führen, fo müßte eine folebe Saffe öor*
gugömeife für bie gur Sertbeibigung fefter fünfte
beftimmten Sanbmebr=©d)arffd)ü|en geeignet fein.

@o öiel über bie Semaffnung ber Jnfanterie unb

©charffchütjen. Saö bie gragen über ©inführung
öou rßrägiftonömaffen hei bex gefammten Jnfanterie,
eineö einheitlichen Kaliberö für atte Hanbfeuermaffen

u. f. m., melcbe gegenwärtig bie Slufmerffamfeit beö

militärifeben sßublifumö in hohem ©rab itt Stnfprud)

nehmen, betrifft, fo fann eö nicht in unferer Sluf*

gäbe liegen, unö auf biefelben näbfr eingulaffen, ba

bie grage über Semaffnung ber Sanbmebr, obgleich

an unb für ffd) außerorbentlid) michtig, bod) immer*

bin eine fefunbäre, b. tj. eine öon ber Semaffnung
beö Sunbeöfontbgentö abhängige fein muß.

3. Següglid) ber Kaoallerie, ber SlrtiUerie unb beö

©enie ffnb meber bebeutenbe ©ebmierigfeiten nod) an*
bere ©rünbe »orbanben, biefe anberö gu bemaffnen,
atö bie etttfpredjenben Smppengattungeu beö Sun*
beöfontingcntö, inbem mir babei öorattöfeijen, baß

bie ^arfortitterie uub bic ©enietruppen ber lefctge*

nannten Klaffe bai öerbeffertc ©emebr ber Jnfon*

terie erhalten merben. Saö ©efd)üfc, melcheö bie

SlrtiUerie gtt bebienen hätte, mürbe, mie fdon meiter
oben bemerft, öorgugömeife $oftttonögefd)ü^ fein.

Sir fcbließen hiermit unfere Setracbtungen. Senn
toenige ober feine neuen Jbeen carb öorfommen, fo
möge man bebenfen, baß eö leichter ift, neue Jbeen
gu probugiren, alö für beren praftifeben Sertb ben

Setoeiö gu leiften, unb baß boö Sefte oft ber geinb
bei ©uten ift. Siefe Setrachtttng, fo mie einige ©r=
fabmugen, toel&e ber Serfaffer mäbrenb einer brei*
ßigjäbrigen Sienftgeit ftch gefattfmelt, haben ihn be*

ftimmt, feinen ©rörterungen unb ©chlußfolgeruugcn
öorgugömeife foldje ©ebanfett unb Urtbeile gu ©runbe
gu legen, beren Sahrljeit bie ©rfabrung beftätigt fat.

Seiloch bei ©olothurn, ben 12. Slprit 1860.

ST. SKuWet, Oberftlieut.

jFflbfd)ît$tnmf|rn im Ronton Solotljurn.

©eit Slnfang beö grüblingö hatten ftch 17 gelb*
fcbüijengefettfcbaften gebitbet, bie ftch mieber Je nach

ben Oertlichfeiten unb ihrer numerifeben ©tärfe in
2 ober mehrere ©eftionen thcilten. Siefe gäblett gu*
fammen 1005 bienftpffichtige SJlitglieber. Jebe ©e=

fettfehaft erhielt öom Btaate Je nach Sebarf 2 ober

mehrere fogenonnte 3Jiannöfdjei6en mit eifernen Slab*
men unb eine Unterftüfcung öon gr. 2 auf ben

SJiann, too»o;n 2/3 gtt ©cbießprämiett ober mobtfeiterer
Slbgabe ber SJlunition unb y3 für bie Koften ber

nötbigen ©inrichtungen öermenbet merben fottten.
Stuf Serlangen tourben ben auf bem Sanbe mobnen*
ben Offtgieren, fo mie ben ©eftionen folcber ^läije,
auf benen bie 3abl ber ©emebre ber anmobnenben

Jäger nidrt auörcidjte, beren für bk Sauer ber

(Campagne auö bem 3enghaufe anöertraut. Sie
SJlunition murbe ihnen gu gr. 4. 50 öerabreidjr.

Sie 3al)l ber »erfauften Patronen beträgt hii
Jeijt 85,000 BtM, für umgeänberte ©emebre mur*
ben nur 120 Patronen öerlattgt. Siele ©cbüfcen

forgten felbft für ihren Jägermunitionöbebarf mittelft

eigenen Kttgelmobctten uub gefetteten Kngelfut*
tem; mir fönnen annehmen, baß 13,000 folcber

©dmffe ober 15% abgegeben mürben, momit bie

Sahl bex öerbrauditen SJlunition auf 98,000 Sßatro*

nen gtt ffchen fommt. Sie gefchoffen morben, fön*

nen mir Jbnen öietteiebt fpäter fagen, benn ohne

3toeifet toirb baö SJiititär*Separtetnent bie ©cbießrcfttl*

tate »on ben Sorftänbeu ber ©efettfebaften einforbern.

Senn and) anbere alö SJlilitarpftichtige an biefem

©cbießen ftd) betheiligten unb mie angttnebmen, »on
ber SJlunition »erbrausten, fo fommen bod) immer

über 65 ©dnìffe auf ben mitititärifchen ©d)ü£en,
maö gur Hoffnung berechtigt, eö feien im Serbältniß

gum Serbrauch bei folcbem Settcifer eben fo ange*
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werden genöthigt sein, die zur Bewaffnung der Landwehr

erforderliche Zahl Stutzer nach eidgenössischer

Vorschrift ebenfalls anzuschaffen. Die Regierung
von Schwyz hat zwar auf die letztjährige Inspektion
den Versuch' gemacht, die Mannschaft auf eigene Kosten

sich bewaffnen zu lasse«. Da sie aber den Leuten

nicht zumuthen konnte, nur für den Dienst in
der Landwehr, großentheils also nur für wenige
Jahre, noch neue Stutzer nach eidgcn. Ordonnanz
anzuschaffen, so ergab die Inspektion eine solche

Musterkarte von alten, theils unbrauchbaren, nnd neuern
Waffen, von Formen, Größen nnd Kalibern, daß

von einer Bewaffnung auf diesem Wege zum Zweck
der Kriegführung im Ernst nicht die Rede sein kann.

In einem unlängst in dcr Allg. Schweizerischen

Militär-Zeitung unter dem Titul: „Bedenken eines

alten Soldaten über Bewaffnung und Bekleidung
der schweizerischen Armcc" erschienenen Aufsatz, wird
bezüglich der Bewaffnung der Scharfschützen ein

eigenthümlicher Vorschlag gemacht. Der „alte Soldat",
von der Ansicht ausgehend, daß, sobald die ganze

Infanterie mit Präzisionswaffen bewaffnet sein werde,
die letzte Stunde unserer Scharfschützen nach heutiger
Ordonnanz geschlagen habe, will sie an der Stelle
des Stutzers „mit einer den neuen Systemen
angepaßten mittelalterlichen Wall- odcr Hackenbüchse, wie
sie noch in unsern Zeughäusern zu sehen sind,
bewaffnen."

Diese Büchse, wclche nach Whitworthschem System
von hinten geladen und deren Tragweite auf 5000
Fuß gebracht werden sollte, würde eine qnasi Posi-
tionswaffc bilden, ein Bindeglied gleichsam zwischen

Infanterie und Artillerie; sie würde nur aufgelegt
abgefeuert, zu welchem End der Schütze einen Spieß
mit beweglichem Hacken zum Aufpflanzen und
Auflegen der Büchse mitzutragen hätte n. s. w.

Wir besitzen zu wenig technische Kenntnisse, um
diesen Gedanken gehörig würdigen zu können. Sollte
aber die Sache in weitern Kreisen Anklang sinden,

und Untersuchungen nnd Proben zu einem günstigen

Ergebniß führen, so müßte eine solche Waffe
vorzugsweise für die zur Vertheidigung fester Punkte
bestimmten Landwebr-Scharfschützen geeignet sein.

So viel übcr die Bewaffnung der Infanterie und

Scharfschützen. Was die Fragen über Einführung
von Präzisionswaffen bei dcr gesammten Infanterie,
eines einheitlichen Kalibers für alle Handfeuerwaffen

u. s. w., welche gegenwärtig die Aufmerksamkeit des

militärischen Publikums in hohem Grad in Anspruch

nehmen, betrifft, so kann es nicht in nnserer Aufgabe

liegen, uns auf dieselben näher einzulassen, da

die Frage über Bewaffnung der Landwehr, obgleich

an nnd für sich außerordentlich wichtig, doch immerhin

eine sekundäre, d. h. eine von der Bewaffnung
des Bundeskontingcnts abhängige sein muß.

3. Bezüglich der Kavallerie, der Artillerie nnd des

Genie sind weder bedeutende Schwierigkeiten noch

andere Gründe vorhanden, diese anders zn bewaffnen,
als die entsprechenden Truppengattungen des

Bundeskontingcnts, indem wir dabei voraussetzen, daß

die Parkartillerie und die Genietrnppen der

letztgenannten Klasse das verbesserte Gewehr der Infan¬

terie erhalten werden. Das Geschütz, welches die

Artillerie zu bedienen hätte, würde, wic schon weiter
oben bemerkt, vorzugsweise Positiousgeschütz scin.

Wir schließen hiermit unsere Betrachtungen. Wenn
wenige oder keine neuen Ideen iarin vorkommen, so

möge man bedenken, daß es leichter ist, nene Ideen
zu produziren, als für deren praktischen Werth dcn

Beweis zu leisten, und daß das Beste oft der Feind
des Guten ist. Dicse Betrachtung, so wie einige
Erfahrungen, welche der Verfasser während ciner
dreißigjährigen Dienstzeit stch gesammelt, haben ihn
bestimmt, seinen Erörterungen und Schlußfolgerungen
vorzugsweise solche Gedanken und Urtheile zu Grunde

zu legen, dcren Wahrheit die Erfahrnng bestätigt hat.

Bellach bci Solothurn, dcn 12. April I860.

I. Mottet, Oberstlieut,

FelÄschützenwescn im Kanton Solothurn.

Seit Anfang des Frühlings hatten sich 17

Feldschützengesellschaften gebildet, die sich wieder je nach

den Oertlichkeiten und ihrer numerischen Stärke in
2 oder mehrere Scktioncn theilten. Diese zählen
zusammen 1005 dienstpflichtige Mitglieder. Jede
Gesellschaft erhielt vom Staate je nach Bedarf 2 oder

mehrere sogenannte Mannsscheiben mit ciserncn Rahmen

und eine Unterstützung von Fr. 2 auf den

Mann, wovon zu Schießprämien oder wohlfeilerer
Abgabe der Munition und ^ für die Kosten der

nötbigen Einrichtungen verwendet werdcn sollten.

Auf Verlangen wurden den auf dem Lande wohnenden

Ofsizieren, so wic dcn Sektionen solcher Plätze,
auf denen die Zahl der Gewehre der anwohnenden

Jäger nicht ausreichte, deren für die Dauer der

Campagne aus dem Zeughaufe anvertraut. Die
Munition wurde ihnen zu Fr. 4. 50 verabreicht.

Die Zahl der verkauften Patronen beträgt bis

jetzt 85,000 Stück, für umgeänderte Gewehre wurden

nur 120 Patronen verlangt. Viele Schützen

sorgten selbst für ihren Jägermunitionsbedarf mittelst

eigenen Kugelmodellen und gefetteten Kngelfnt-
tern; wir können annehmen, daß 13,000 solcher

Schüsse oder 15?/, abgegeben wurden, womit die

Zahl der verbrauchten Mnnition auf 98,000 Patronen

zn stchcn kommt. Wie geschossen worden, könncn

wir Ihnen vielleicht später sagen, denn ohne

Zweifel wird das Militär-Departement die Schießrcsul-

tate von dcn Vorständen der Gesellschaften einfordern.
Wenn anch andere als Militärpflichtige an diesem

Schießen sich bctheiligtcn und wie anzunehmen, von
dcr Munition verbrauchteu, so kommen doch immcr
übcr 65 Schüsse auf den Militärischen Schützen,

was zur Hoffnung berechtigt, es seien im Verhältniß

zum Verbrauch bei solchem Wetteifer eben so ange-
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